
70 ESt

Werbungskosten bei übersteigender pauscha-
ler Nutzungsvergütung für Dienstwagen?
EStG §§ 8, 9

Durch die Rechtsprechung des BFH1 ist geklärt, dass bei der Ermittlung
der privaten Nutzung eines Firmenfahrzeugs eine vom Arbeitnehmer ver-
einbarungsgemäß gezahlte pauschale Nutzungsvergütung von den nach
§ 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EStG ermittelten Werten abzuziehen ist. Fraglich
ist jedoch, ob ein Werbungskostenabzug möglich ist, wenn die Nutzungs-
vergütung den geldwerten Vorteil übersteigt.

Sachverhalt

Der fast ausschließlich im Außendienst tätige Arbeitnehmer A hat im
gesamten Kalenderjahr 2013 einen Dienstwagen zur Verfügung
gestellt bekommen, den er auch privat nutzen durfte. Der Brutto-
listenpreis betrug 20.000 Euro. Der Arbeitgeber von A ermittelte im
Lohnsteuerabzugsverfahren einen monatlichen geldwerten Vorteil
von 200 Euro (20.000 Euro T 1%), den er um eine monatlich von A zu
zahlende pauschale Nutzungsvergütung i. H. von 150 Euro kürzte. Im
bescheinigten Bruttoarbeitslohn 2013 i. H. von 51.000 Euro war der
verbleibende Betrag von 600 Euro (12 T 50 Euro) enthalten.

Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2013 legte A ein
ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch vor, in dem er bei Gesamt-
kosten von 10.000 Euro einen privaten Anteil von 15% ermittelte.

Frage

1. Welche Auswirkungen ergeben sich durch das Fahrtenbuch für
den Bruttoarbeitslohn?

2. Kann A die restlichen 300 Euro der Nutzungsvergütung als Wer-
bungskosten geltend machen?

Antwort

1. Im Veranlagungsverfahren ist der Bruttoarbeitslohn um 600
Euro zu kürzen.

2. Ja, A kann die restlichen 300 Euro als Werbungskosten geltend
machen (strittig).

1 BFH vom 07.11.2006 (BStBl 2007 II S. 269).
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Begründung

Zu 1: Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG gehören auch Vorteile aus der unentgelt-
lichen oder verbilligten Überlassung eines betrieblichen Fahrzeugs
durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung
bzw. zur Nutzung für dessen Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte (hier nicht vorhanden). Wird – wie hier – der
geldwerte Vorteil durch den Arbeitgeber nach der 1%-Regelung (§ 8
Abs. 2 Satz 2 EStG) ermittelt, ist der Arbeitnehmer im Veranlagungs-
verfahren nicht daran gebunden, sondern kann den geldwerten
Vorteil nach der Fahrtenbuchmethode ermitteln.

Da bei Gesamtkosten i. H. von 10.000 Euro auf die Privatfahrten
lediglich ein Betrag von (15% =) 1.500 Euro entfällt und A eine
pauschale Nutzungsvergütung von 1.800 Euro gezahlt hat, ist der
Sachbezug bis auf 0 Euro zu kürzen, weil A in Höhe des Nutzungs-
entgelts nicht bereichert ist.2 Der Bruttoarbeitslohn ist daher im
Veranlagungsverfahren um 600 Euro zu kürzen.

Zu 2: Übersteigt die pauschale Nutzungsvergütung – wie hier – den
Nutzungswert, stellt sich die Frage, ob der übersteigende Teil als
Werbungskosten abzugsfähig ist. Die Finanzverwaltung3 und das
FG Sachsen4 sind der Auffassung, dass der übersteigende Betrag
weder zu Werbungskosten noch zu negativem Arbeitslohn führt.
Begründung: Ein direkter Zusammenhang der Aufwendungen zur
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen sei nicht
gegeben. Vielmehr sei das übersteigende Nutzungsentgelt aus-
schließlich für die private Nutzung des Fahrzeugs entrichtet worden,
was zu nichtabzugsfähigen Kosten der privaten Lebensführung führt.

Dagegen ist das FG Baden-Württemberg5 der Auffassung, dass die
Zuzahlungen den Werbungskostenbegriff erfüllen, weil eine beruf-
liche Veranlassung anzunehmen ist, wenn objektiv ein Zusammen-
hang mit dem Beruf besteht und subjektiv die Aufwendungen zur
Förderung des Berufs gemacht werden. Hier wurde A der Firmen-
wagen gerade deshalb zur Verfügung gestellt, damit er seine
beruflichen Pflichten im Außendienst zweckmäßig erledigen kann.
Ein objektiver Zusammenhang ist damit gegeben. Daraus folgt, dass
A subjektiv die Aufwendungen zur Förderung des Berufs leistet.

2 BMF vom 19.04.2013 (BStBl 2013 I S. 513).
3 BMF vom 19.04.2013 (Fußnote 2), Rz. 4.
4 FG Sachsen vom 05.02.2014 4 K 2256/09.
5 FG Baden-Württemberg vom 25.02.2014 5 K 284/13 (EFG 2014 S. 896).
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Des Weiteren greife auch der Einwand des FG Sachsen nicht, dass die
Zuzahlungen ausschließlich der Erzielung des als Arbeitslohn zu
erfassenden geldwerten Vorteils dienten, denn durch das ordnungs-
gemäße Fahrtenbuch wurde – wie hier bei A – nachgewiesen, dass
gerade kein Vorteil i. S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG für die
Privatnutzung des PKW zugeflossen ist. Da sich der geldwerte Vorteil
bei der Kfz-Überlassung nach den Privatfahrten sowie der Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Tätigkeitsstätte) bestimmt,
können die „Überzahlungen“ somit auch nicht im Zusammenhang
mit der privaten Nutzung des PKW stehen. A kann daher die
überzahlten 300 Euro als Werbungskosten nach § 9 Abs. 1 Satz 1
EStG geltend machen.

Anmerkung: Im Gegensatz zum FG Sachsen hat das FG Baden-
Württemberg wegen der abweichenden Verwaltungsauffassung und
des Urteils des FG Sachsen die Revision6 zugelassen. Zusätzlich gilt es
darauf hinzuweisen, dass es fraglich ist, ob ein Werbungskostenab-
zug auch dann möglich ist, wenn die Nutzungsvergütung das
Ergebnis der pauschalen 1%-Bruttolistenpreisregelung übersteigt.
Im Bereich der teilweise selbst getragenen Kfz-Kosten7 hatte der BFH8

nämlich einen Werbungskostenabzug nur dann zugelassen, wenn der
Nutzungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wurde.
Abschließend stellt sich m. E. die Frage, ob A zusätzlich die
Entfernungspauschale geltend machen könnte, wenn er den Dienst-
wagen auch für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger
Arbeitsstätte (erster Tätigkeitsstätte) genutzt hätte. Dies ist m. E.
unabhängig davon zu bejahen, ob A keine, eine geringere oder eine
den geldwerten Vorteil übersteigende Nutzungsvergütung geleistet
hätte. Die 0,03%-Regelung stellt einen Korrekturposten für abge-
zogene, aber tatsächlich nicht entstandene Erwerbsaufwendungen
dar, weil nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG eine Entfernungs-
pauschale auch dann als Werbungskosten berücksichtigt werden
kann, wenn der Arbeitnehmer einen ihm zur Nutzung überlassenen
Kraftwagen benutzt. Zahlt der Arbeitnehmer aber eine pauschale
Nutzungsvergütung, die den geldwerten Vorteil aufbraucht, entste-
hen ihm anteilmäßig auch Aufwendungen für die Fahrten zur Arbeit,
die m. E. in Form der Entfernungspauschale – entsprechend § 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 4 Sätze 1 und 2 EStG – zu berücksichtigen sind.

Verfasser: Finanzwirt Christian Weber, Rothenbach

6 Az. des BFH: VI R 24/14.
7 Zur Zuzahlung zu den Anschaffungskosten vgl. StSem 2014 S. 36.
8 BFH vom 18.10.2007 (BStBl 2009 II S. 199), Nichtanwendung durch Finanzverwal-
tung It. BMF vom 06.02.2009 (BStBl 2009 I S. 412).
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